
Ein Problemkreis daraus ist die psychiatrische Begut
achtung von Alkoholtätern zur Prüfung der Zurech
nungsfähigkeit und die damit verknüpften Bewertungs
maximen für die strafrechtliche Schuld. Aus der Sicht 
der Strafrechtsprechung ist zu erkennen, daß die Ge
richte insbesondere mit der forensischen Psychiatrie 
noch erfolgreicher Zusammenwirken können, wenn stets 
von den entscheidenden konzeptionellen Ausgangspunk
ten und Zielrichtungen des Strafrechts ausgegangen und 
auf dieser Grundlage die Lösung der Probleme auch im 
Einzelfall gesucht wird. Selbstverständlich wollen die 
Gerichte die gewachsenen Erkenntnisse und Erfahrun
gen der forensischen Psychiatrie und anderer medizini
scher Fachgebiete nutzen. Diese müssen aber — soweit 
es um die Beurteilung eines Falles geht — auf den kon
kreten Beitrag im Strafverfahren und somit auf die 
Aufgaben des Strafrechts als Ganzes ausgerichtet wer
den. Der forensische Psychiater muß insbesondere die 
Schuldkonzeption des sozialistischen Strafrechts ken
nen und akzeptieren, um seine Spezialkenntnisse in 
richtiger Weise forensisch anwenden zu können.

Zur Prüfung der subjektiven Voraussetzungen, die 
Möglichkeiten zu gesellschaftsgemäßem Verhalten zu 
nutzen

Im sozialistischen Strafgesetzbuch ist der Wesensinhalt 
der strafrechtlichen Schuld definitiv bestimmt worden. 
Strafrechtliche Tatschuld liegt nach § 5 Abs. 1 StGB 
vor, wenn der Täter trotz der ihm gegebenen Möglich
keiten zu gesellschaftsgemäßem Verhalten durch ver
antwortungsloses Handeln den gesetzlichen Tatbestand 
einer Straftat verwirklicht. Mithin liegen die Aufgaben 
der forensischen Psychiatrie im Strafverfahren dort, 
wo es um die Prüfung der subjektiven Voraussetzungen 
beim Täter für die Nutzung der realen Möglichkeiten 
zu gesellschaftsgemäßem Verhalten geht, also um die 
Umsetzung der gesellschaftlichen Wirklichkeit in die 
persönliche adäquate Entscheidung. Mit der Regelung 
über die Zurechnungsunfähigkeit und die verminderte 
Zurechnungsfähigkeit (§§ 15, 16 StGB) wird diesem 
Schuldgrundsatz in spezifischer Weise entsprochen.
Das sozialistische Strafrecht berücksichtigt damit, daß 
die Menschen aus verschiedenen Gründen nicht immer 
die psychischen Kräfte und Möglichkeiten haben, 
um sich in jeder Situation nach den unumgänglichen 
Normen des Zusammenlebens zu richten.
Sowohl mit der Rechtsprechung als auch mit der Tätig
keit seines Plenums hat sich das Oberste Gericht be
müht, die mit der Zurechnungsunfähigkeit und der ver
minderten Zurechnungsfähigkeit bei alkoholischen 
Rauschzuständen verbundenen Probleme so zu lösen, 
daß dem das Strafrecht beherrschenden Schuldprinzip 
Rechnung getragen, der gesellschaftliche Kampf gegen 
den Alkoholmißbrauch unterstützt und eine einheitliche, 
gerechte Strafzumessung gesichert wird. Gleichzeitig 
hat es Anforderungen und Hinweise erarbeitet, wie die 
medizinischen Sachverständigen auf rationelle Weise 
in diese Aufgabe einbezogen werden müssen. Das ist 
z. B. in Entscheidungen des Obersten Gerichts gesche
hen, in denen zu den inhaltlichen Anforderungen der 
§§ 15 Abs. 1 und 3, 16 Abs. 1 und 2 StGB, speziell zum 
sog. natürlichen Verhaltensentschluß im Vollrausch, 
zum Begriff der Schuld beim Sich-in-den-Rausch-Ver- 
setzen sowie zu den Anforderungen an eine Einweisung 
in eine psychiatrische Einrichtung oder an eine Heil
behandlung, Stellung genommen wurde./l/

/l/ vgl. OG-, Urteil, vom 18. Juni 1960 - I Pr - 15 - 2/69 - 
(unveröffentlicht); Urteil vom 13. März 1969 - 5 Ust 7/69 - 
(OGSt Bd. 10 S. 283; NJ 1969 S. 282); Urteil vom 18. Mai 1971 - 
3 Zst 8/71 - (OGSt Bd. 12 S. 109; NJ 1971 S. 524) ; Urteil vom 
11. November 1970 - 5 Ust 61/70 - (OGSt Bd. 12 S. 169; NJ 1971 
S. 146); Urteil vom 19. Juli 1972 - lb Zst 5/72 - (NJ 1973 S. 117); 
Urteil vom 18. April 1969 - 5 Zst 4/69 - (NJ 1969 S. 410).
Bericht des Präsidiums des Obersten Gerichts an die 6. Plenar
tagung vom 28. März 1973 über „Probleme der strafrecht
lichen Schuld“, NJ-Beilage 3/73 (zu Heft 9); Beschluß des Prä
sidiums des Obersten Gerichts über die Voraussetzungen für 
die Beiziehung von forensischen Gutachten zur Prüfung der 
Zurechnungsfähigkeit (§§ 15, 16 StGB) und der Schuldfähig
keit (§ 66 StGB) von Tätern vom 30. Oktober 1972 (NJ-Beilage 
4/72 [zu Heft 22]; OGSt Bd. 13 S. 10 ff.) und Beschluß des 
Präsidiums des Obersten Gerichts zur Arbeitsweise bei der 
Einholung und Prüfung psychiatrischer und psychologischer

Zusammenwirken von Alkoholeinfluß und anderen 
Faktoren bei der Zurechnungsfähigkeit

Der Grundgedanke der rechtlichen Regelung ist, daß 
demjenigen Täter, der sich durch eigene Schuld in einen 
Alkoholrausch versetzt, der seine Zurechnungsfähigkeit 
aufhebt oder erheblich vermindert, die daraus norma
lerweise erwachsenden Konsequenzen bzw. Strafmilde
rungen nicht zugute kommen dürfen. Da der Täter im 
Falle der Zurechnungsunfähigkeit nach dem verletzten 
Gesetz bestraft wird, ist die Schuldproblematik hier 
mitunter unterschätzt worden. Die Strafrechtsprechung 
zeigt jedoch eindeutig, daß zwar die Mehrzahl der Fälle 
keine dahingehenden Schwierigkeiten bereitet, daß aber 
immer dann Probleme für das Gericht und den medi
zinischen Sachverständigen auftreten, wenn außer dem 
Alkoholeinfluß noch andere (pathologische bzw. psycho- 
pathologische) Faktoren vorliegen, die im Hinblick auf 
eine Einschränkung oder gar Aufhebung der Zurech
nungsfähigkeit eine mitwirkende oder selbständige Be
deutung haben können. Zwar können diese Faktoren 
medizinisch diagnostiziert werden; die Beurteilung ihrer 
Wirkung auf die konkrete Entscheidungsfähigkeit eines 
Menschen ist indes sehr schwierig. Im Interesse der 
strikten Beachtung des Schuldprinzips müssen die Ge
richte daher von den Sachverständigen unbedingte Ob
jektivität und Wissenschaftlichkeit verlangen, um den 
Grad der Eigenverantwortung dieser Täter erkennen zu 
können. Es geht hier aus der Sicht der Gerichtspraxis 
vorwiegend um Personen mit schweren Hirnverletzun
gen, uin Schwachsinnige und um Alkoholkranke.
Die gegenwärtig auftretenden Probleme lassen sich da
bei in zwei Komplexe einordnen; Erstens geht es um 
die richtige Erkenntnis, ob die Voraussetzungen einer 
Zurechnungsunfähigkeit infolge eines alkoholischen 
Rauschzustandes Vorlagen und inwieweit hierbei krank
hafte Faktoren mitwirkten. Zweitens geht es um die 
Feststellung, ob pathologische Faktoren die Fähigkeit 
des Täters, den Alkoholgenuß zu unterlassen bzw. zu 
steuern, erheblich beeinträchtigt oder aufgehoben 
haben.
Aus den Erfahrungen der Strafrechtsprechung ist dar
auf aufmerksam zu machen, daß in einigen Fällen die 
medizinischen Sachverständigen beim Alkoholrausch die 
Anforderungen an das Varliegen einer Zurechnungs
unfähigkeit ungerechtfertigt herabsetzen. Dem kann 
u. U. die Auffassung zugrunde liegen, der Täter werde 
ohnehin nach dem verletzten. Strafgesetz zur Verant
wortung gezogen. So wurde z. B. einem alkoholgewohn
ten Täter, bei dem es keine Hinweise auf alkoholabhän
gige Persönlichkeitsveränderungen, verminderte Alko
holverträglichkeit oder krankhafte Störungen gab und 
der seiner Zielstellung nach auf äußere Einwirkungen 
adäquat reagierte, allein wegen einer Blutalkoholkon
zentration von etwa 2,0 Promille vom medizinischen 
Sachverständigen Zurechnungsunfähigkeit bescheinigt. 
Der Täter hatte für den Zeitpunkt der Tat, für einen 
bestimmten Ausschnitt des Geschehens, Amnesie be
hauptet, was offenbar die gutachterliche Stellungnahme 
entscheidend beeinflußt hat, ohne daß an die Kriterien 
eines wissenschaftlichen Nachweises für eine so hoch
gradige Bewußtseinsstörung die notwendigen Anforde
rungen gestellt wurden.
Es gibt keinen Grund, die Anforderungen an die Vor
aussetzungen des § 15 Abs. 1 StGB bei Alkoholtätern 
herabzusetzen. Entscheidend für die Untersuchung sollte 
sein, welche Möglichkeiten dem Täter für ein geordne
tes, sozial angepaßtes Verhalten im Alkoholrausch ver
blieben waren. Dabei müssen die unterschiedlichen so
zialen Anforderungen an ein gesellschaftsgemäßes Ver
halten, bezogen auf einen konkreten Straftatbestand 
(z. B. Diebstahl, Vergewaltigung, Rowdytum), noch stär
ker beachtet werden. Insofern gibt es immer noch pau-

Gutachten vom 7. Februar 1973 (NJ-Bealage 2/73 [zu Heft 6]; 
OGSt Bd. 13 S. 19 ff.).
Vgl. auch W. Ziegler, „Für eine höhere Qualität der Strafrecht
sprechung und ihrer Leitung“, NJ 1969 S. 8; S. Wittenbeck, 
„Strafzumessung bei Zurechnungsunfähigkeit und verminderter 
Zurechnungsfähigkeit“, NJ 1969 S. 271; U. Böhm, „Alkohol
bedingte Zurechnungsunfähigkeit und natürlicher Verhaltens
entschluß des Rauschtäters“, NJ 1973 S. 264.
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